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Dienſtpflichten des Beifoͤrſters im

Allgemeinen ,

1.

Die Beifoͤrſter ſoll im Dienſte thaͤtig ſein , einen

moraliſch guten Lebenswandel fuͤhren — und durch

ein anſtaͤndiges Betragen in und außer dem Dienſte

ſich die allgemeine Achtung zu erwerben ſuchen .

Sn Beziehung auf feinen Dienſt ſoll er alles

dasjenige erfuͤllen , wozu ihn gegenwaͤrtige Inſtruk⸗

tion anweist .

Verbindlichkeit des Beifoͤrſters in Bezug auf

Wohnort und Dienſtgebaͤude.
2.

Der Beifoͤrſter hat ſeinen Wohnſitz an dem

ihm bezeichneten Orte zu nehmen.

Ohne Genehmigung der Direktion der Forſt⸗

domaͤnen und Bergwerke darf er denſelben nicht

veraͤndern .
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Iſt ihm eine Dienſtwohnung eingeraͤumt , ſo

bat er die noͤthige Aufmerkſamkeit auf deren gute

Unterhaltung in Dach und Fach zu richten .

Verhaͤltniß des Beifoͤrſters zu den ihm uͤber —

geordneten Behoͤrden und zu den Waldhuͤtern
und Wald⸗Arbeitern .

3.

Der Beifoͤrſter ift der Bezirksforſtei unmittel⸗

bar und dem Forſtamte mittelbar untergeordnet .

Dieſen ſeinen Vorgeſetzten hat er in Allem ,
was den Dienſt betrifft , puͤnktlichen Gehorſam zu

leiſten . Er hat ſich in der Regel an den ihm zu —

naͤchſt vorgeſetzten Bezirksfoͤrſter zu wenden , und nur

dann an den Forſtmeiſter , wenn der Bezirksfoͤrſter
eine Anzeige des Beifoͤrſters unbeachtet laſſen ſollte ,
oder wenn Gefahr auf dem Verzug haftet und von

dem naͤher wohnenden Forſtmeiſter in kuͤrzerer
Zeit Entſcheidung eingeholt werden kann .

Der Beifoͤrſter hat alle Geſchaͤfte , die ihm der

Bezirksfoͤrſter aufzutragen oder zu uͤberlaſſen be⸗

fugt iſt , puͤnktlich zu vollziehen und ſich dabei nach

der Inſtruktion fuͤr die Bezirksfoͤrſter zu benehmen .
Sind im Dienſtbezirke des Beifoͤrſters noch

beſondere Waldhuͤter aufgeſtellt oder Waldarbeiter

beſchaͤftigt , ſo liegt es ihm ob , ſie in ihren Ver —

richtungen zu beaufſichtigen und zur Befolgung der

Anordnungen des Bezirksfoͤrſters anzuhalten .

Ohne Erlaubniß des Letzteren darf ſich der

Beifoͤrſter niht iber 24 Stunden aus ſeinem Dienſt —
bezirke entfernen . Will er dieſen uͤber 3 Tage lang
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verlaſſen , ſo muß hiezu durch Vermittlung des Be⸗

zirksfoͤrſters Urlaub vom Forſtamt eingeholt werden .

Den ihm untergebenen Waldhuͤtern darf er

auf einen Tag Urlaub ertheilen ; Urlaubsgeſuche der —

ſelben fuͤr laͤngere Zeit hat er dagegen dem Bezirks⸗

foͤrſter vorzulegen .

Iſt der Beifoͤrſter durch Krankheit oder ein

anderes Ereigniß abgehalten , ſeinen Dienſtvetrichtun —

gen nachzukommen , und dauert die Verhinderung

laͤnger als einen Tag , ſo hat er dem Bezirksfoͤrſter

Anzeige zu machen , oder machen zu lafen

Verbot der Annahme von Nebendienſten , ſo

wie der Betreibung buͤrgerlicher Gewerbe .

4 .

Der Beifoͤrſter ſoll ſich ganz ſeinem Dienſte

widmen und kein buͤrgerliches Gewerbe betreiben .

Zur Beſorgung von Nebendienſten , ſelbſt zur

Annahme von Gemeindsaͤmtern , iſt die Erlaubniß

der Direktion der Forſtdomaͤnen und Bergwerke

noͤthig.

Dieſe Erlaubniß wird auch erfordert , wenn er

iber andere alg die ihm zugewieſenen Domainen⸗

waldungen die Waldhut , oder in Gemeinds⸗ , Stif⸗

tungs⸗ oder Privatwaldungen Geſchaͤfte der Forſt⸗

bewirthſchaftung , oder die Beſorgung einer Jagd

uͤbernehmen will .

Der Beifoͤrſter wird , wenn er dieſen Vorſchrif —

ten entgegenhandelt , das Erſtemal mit einer Strafe

von 5 bis 25 Gulden belegt und im Wiederholungs⸗

falle ſeines Dienſtes entlaſſen .
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Verbot des Ankaufs , Verkaufs oder der

Pachtung von Forſtprodukten und Jagden ,

ſo wie der Theilnahme an Akkorden

uͤber Waldarbeiten .

9;

Dem Beifoͤrſter iſt verboten , Holz und fon :

ſtige Walderzeugniſſe , welche er aus Domainenwal —⸗

dungen aus der Hand zum eigenen Gebrauch erhal —

ten hat , an andere abzugeben , zur Koͤhlerei zu ver —

wenden oder zu verkaufen , Holz - oder Kohlenhandel

zu treiben , oder Theil daran zu nehmen , oder die

Abfuhr von Holz und ſonſtigen Walderzeugniſſen

fuͤr andere zu beſorgen .

Bei Verſteigerungen von Holz und ſonſtigen

Walderzeugniſſen , bei Verpachtung von Waldſtuͤcken ,
bei Verakkordirung von Waldarbeiten darf er we —

der fuͤr ſich oder andere mitbieten oder mitbieten

laſſen , noch ſonſt am Pachte , Kauf oder Akkord

Theil nehmen .

Zur Pachtung von Jagden und von Fiſchwaſ —⸗

ſern oder zur Theilnahme an Pachtungen dieſer Art

bedarf er der ausdruͤcklichen Erlaubniß der Direktion

der Forſtdomaͤnen und Bergwerke .

Zuwiderhandlungen werden mit einer Strafe
von 5 bis 25 Gulden und im Wiederholungsfalle
mit Dienſtentlaſſung geahndet .

Verbot des Einzugs von Forſtgeldern durch
den Beifoͤrſter .

6.

Der Beifoͤrſter darf ſich , ſelbſt wenn er vom

—
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Forſtkaſſier dazu aufgefordert werden ſollte , mit kei⸗

9

nerlei Gelderhebung fuͤr Holz und andere Waldnu⸗

tzungenzund mit keinerlei Zahlungen fuͤr die Forſt —

kaſſe befaſſen .

Jede Zuwiderhandlung wird mit dem doppel⸗

ten Betrag der Einnahme und Ausgabe und bei der

Wiederholung mit Dienſtentlaſſung beſtraft .

Verbot eigenmaͤchtiger Holzabgaben und Ge -

ſtattung von Forſtnutzungen .

T:

Jede eigenmaͤchtige Holzanweiſung oder Holz —

abgabe , ſie mag ſo gering ſein , als ſie nur immer

will , ſo wie auch die eigenmaͤchtige Erlaubniß⸗ ⸗Er⸗

theilung zum Streu - und Futterſammeln , zur Bewai⸗

dung oder Begraſung eines Wald —Diſtriktes , oder

zu ſonſt einer Waldbenutzung iſt dem Beifoͤrſter

unterſagt .

Das Sammeln von Leſe- oder Abfallholz , das

Ausgraben von Stumpen , das Graſen im Walde

iſt dem Beifoͤrſter nicht erlaubt , auch in der Art

nicht , daß die Arbeit für ihn durch andere geſchieht .

An ber Waide im Walde darf er nur in fO weit

Theil nehmen , daf fein Vieh , wovon er nicht mehr

als ſein haͤuslicher Bedarf erfordert , halten darf ,

mit der Gemeindsheerde ausgetrieben wird .

Wohnt er im Walde oder an der Waldgrenze

und kann ſein Vieh mit der Gemeindsheerde nicht

ausgetrieben werden , ſo darf er nicht mehr Vieh

halten und die Waldwaide auf keine andere Art



10

ausuͤben , als ihm von der Direktion der Forſtdomai⸗
nen und Bergwerke erlaubt wird .

Maſt und Waldſtreu kann nur mit gleicher

Erlaubniß auf beſtimmten genau begrenzten Flaͤchen
und in beſtimmter Quantitaͤt und Zeit unter ſtren —

ger Controle des Bezirksfoͤrſters benutzt werden .

Uebertretungen der Verfuͤgungen dieſes Paras

graphen werden mit Strafen von 5 bis 25 Gulden

und im Wiederholungsfalle mit Dienſtentlaſſung ge⸗

ahndet .

Verbot der Geſchenkannahme ꝛc.

8 . j

Der Beifoͤrſter darf von den in Domaͤnenwal⸗

dungen Berechtigten , ferner von den Kaͤufern oder

Paͤchtern der Walderzeugniſſe ꝛc. nicht das Min —

deſte , weder an baarem Gelde noch an Naturalien ,

noch an Dienſtleiſtungen oder auf ſonſt eine Art als

Geſchenk annehmen . Jedes Dawiderhandeln ſoll

auf das Nachdruͤcklichſte und nach Befinden mit

Dienſtentlaſſung beſtraft werden .

Handhabung der Waldhut .

9.

Die Beſchuͤtzung des ſeiner Aufſicht zugewie —

ſenen Walddiſtrikts gegen unbefugte Eingriffe und

gegen Beſchaͤdigungen — alſo die Waldhut — iſt

die naͤchſte Aufgabe des Beifoͤrſters . Er iſt dafuͤr

beſonders verantwortlich und verfaͤhrt dabei nach

der von der Forſtpolizeidirektion unterm 20 . Auguſt
d. J . erlaſſenen Inſtruktion fuͤr die Waldhuͤter .
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Iſt ihm auſſerdem auch die Aufſicht auf die

Geſchaͤftsfuͤhrung anderer Waldhuͤter uͤbertragen , ſo

hat er dieſen fleißig nachzufehen , die Hutbezirke der —

ſelben zu viſitiren , die nachlaͤſſigen zu groͤßerem

Fleiße anzuhalten , ruͤckſichtlich derjenigen Waldhuͤter

aber , in deren Hutbezirken der ertheilten Ermahnun —

gen ungeachtet in Folge vernachlaͤßigter Aufſicht wie —

derholt Merkmale bedeutender Frevel ſichtbar wer —

den , deren Urheber nicht angezeigt worden , dem Be —

zirksfoͤrſter Meldung zu machen .

Beaufſichtigung der Waldgrenzen .
10 .

Der Beifoͤrſter hat fih genaue Kenntniß der

Graͤnzen der ſeiner Aufſicht uͤbergebenen Domainen —

Waldungen und Domainenjagdbezirke zu erwerben .

Er hat ſolche fleißig zu begehen und von jedem

Entkommen , Verruͤcken oder ſonſtigen Gebrechen an

den Grenzſteinen , Marken und Hegezeichen , oder

vom Ueberpfluͤgen in die Waldungen dem Bezirks —

foͤrſter Anzeige zu machen . Eben ſo hat er darauf

zu ſehen , daß die Grenzrichtſtaͤtten offen erhalten

und verwachſene gereinigt werden , zu welchem Behuf

er , wo und wann es noͤthig wird , Anzeige an den

Bezirksfoͤrſter erſtatten wird .

Aufſicht in Bezug auf Gerechtſame Dritter

in Domainen - Waldungen und in Bezug auf

die Gewinnung und Benutzung von Forſt —

nebennutzungen in denſelben uͤberhaupt .
WE

Der Beifoͤrſter ſoll — was den ihm zur Auf —
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ſicht zugewieſenen Walddiſtrikt betrifft — durch

den Bezirksfoͤrſter von allen Forſtberechtigungen Drit —

ter , eben ſo auch von allen verguͤnſtigungsweiſe

oder nach Vertrag geſtatteten Benutzungen im Walde

unterrichtet werden , damit er genaue Aufſicht trage ,

daß die Berechtigung oder Bewilligung vorſchriftge —

maͤs ausgeuͤbt und nicht zum Nachtheil des Waldes

uͤber Gebuͤhr ausgedehnt wird .

Ueberſchreitungen oder Zuwiderhandlungen ſoll

er , ſo weit moͤglich, verhindern ; wenn ſie dennoch

vorkommen , als Frevel zur Beſtrafung vormerken ,

auch — wo ein gleichbaldiges Einſchreiten des Be —

zirksfoͤrſters zur Verhuͤtung weiteren Nachtheils er —

forderlich waͤre — demſelben ſogleich die Anzeige

machen .

Verhalten bei Feuersgefahr und Waldbraͤnden .

12 .

Auf die Einhaltung der in der Inſtruktion fuͤr

die Waldhuͤter §. 20 , vorgeſchriebenen Sicherheits —

maasregeln gegen Feuersgefahr hat der Beifoͤrſter
ein vorzuͤgliches Augenmerk zu richten , und au

dem Ende insbeſondere die im Walde befindlichen

Arbeitsplaͤtze der Koͤhler, Harzbrenner und Theer —

ſchweler , dann die Diſtrikte , wo zur Duͤngung der

Reutfelder in oder an den Waldungen Raſen oder

Reißholz gebrannt wird , fleißig zu beſuchen .
Wenn bei trockener Witterung in den Fruͤh—

lingsmonaten das Huͤten auf Feuer bei Tag und

Nacht in den Waldungen angeordnet wird , ſo hat

der Beifoͤrſter ſelbſt nach Kraͤften mitzuwirken und
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hauptſaͤchlich darauf zu wachen , daß die fuͤr dieſen

Zweck aufgeſtellten Huͤter ihrer Schuldigkeit nadja

kommen . Er hat die Lohnzettel derſelben zu atteſti —

ren und allenfallſige Anſtaͤnde dabei zu bemerken .

Entſteht ein Brand im Walde , ſo hat er ſein

moͤglichſtes zur ſchnellſten Loͤſchung zu thun und

dabei nach §. 31 . der Inſtruktion fuͤr die Waldhuͤ⸗

ter zu verfahren .

Iſt das Feuer nicht ſogleich zu baͤndigen und

droht es weitere Ausbreitung , ſo hat er zu veran⸗

laſſen , daß die noͤthige Loͤſchmannſchaft beigerufen ,

dem Bezirksfoͤrſtet unverzuͤgliche Anzeige gemacht

und inzwiſchen — bis dieſer eintrifft — nach der

vom Großh . Miniſterium des Innern publicirten

Loͤſchordnung bei Waldbraͤnden vom 30 . Auguſt

d. J . ( Beilage Ziff . . ) verfahren wird .

Verhalten bei Wildſchaden in Domainen —

Waldungen .

13 :

Es iſt Obliegenheit des Beifoͤrſters , von den

in feinem Diſtricte durch Wild veruͤbten Beſchaͤdi⸗

gungen dem Bezirksfoͤrſter alsbald Anzeige zu ma —

chen , damit Abhilfe und Nachbeſſerung eintrete .

Gleiche Anzeige iſt zu machen , wenn von dem

Jagdinhaber das Wild zum Schaden des Waldes

uͤbermaͤſig gehegt wird .

Verhalten bei Beſchaͤdigung durch Inſekten .

14 .

Bemerkt der Beifoͤrſter ſchaͤdliche Forſtinſecten ,
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ſo hat er ſolches ſogleich dem Bezirksfoͤrſter an —

zuzeigen und einige dieſer Inſecten mitzuſchicken ,
ſofort alle deßhalb ergehende Anordnungen des Be —

zirksfoͤrſters ꝛc. genau zu befolgen .

Verhalten bei Windbruͤchen und ſonſtigen Be —

ſchaͤdigungen durch Naturereigniſſe .

15 .

Wenn ſich Windfaͤlle , Schneebruͤche oder fon -
ſtiger Umſturz von einzelnen Baͤumen oder ganzen
Beſtaͤnden ergeben , wenn Saatſchulen und Kultu —

ren durch Froſt leiden , wenn Berg - oder Felsſtuͤrze
ſtatt finden , oder Verſumpfungen entſtehen , wenn

durch Regen , Sturm oder Ueberſchwemmung Wald —

wege , Bruͤcken, Schleuſen , Floͤſerei - oder Holztrans⸗
portanſtalten und Vorrichtungen zerſtoͤrt oder be —

ſchaͤdigt werden , ſo hat der Beifoͤrſter dem Bezirks⸗
foͤrſter ſogleich Anzeige zu machen , auch — wenn

durch augenblickliche Vorkehrungen weiterem Schaden
vorgebeugt werden kann — das dringend Noth⸗
wendige zu dieſem Behuf einſtweilen anzuordnen ,
im Uebrigen aber die Weiſungen der Bezirksforſtei
abzuwarten .

Aufſicht über die Holzhauerei .
16 .

Auf die Holzhauer und Holzſetzer ſoll der

Beifoͤrſter eine beſondere und ſtrenge Aufſicht fuͤhren
und dafuͤr ſorgen , daß nach §. 12 der Inſtruction
fuͤr die Waldhuͤter , ſo wie nach den Beſtimmun⸗
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gen der Inſtruction fuͤr die Holzhauer und Holzſetzer

verfahren wird .

Er ſoll die Hiebsſtellen taͤglich viſitiren und

beſonders bei ſtrenger Verantwortlichkeit darauf ſe —

hen , daß keine unangewieſene Staͤmme gehauen und

daß die bezeichneten Hiebsgrenzen puͤnktlich einge —

halten werden , die ausgezeichneten Laßreidel und

Standreißer ſtehen bleiben , kein zu Nutz - oder Bau —

holz taugliches Holz zu Brennholz oder Kohlholz

geſchlagen wird , daß die Holzſetzer den Klaftern das

gehoͤrige Maas geben , daß ſie ſolche auf die von dem

Bezirksfoͤrſter bezeichneten Plaͤtze ſtellen , daß die

Holzhauer die durch den Sturz der Staͤmme krumm

gebogenen Stangen wieder aufrichten und die be —

ſchaͤdigten und zerſchmetterten ordnungsmaͤſig ab —

hauen , kein Holz mit nach Hauſe nehmen und ihre

Arbeiten accordgemaͤs vollfuͤhren .

Bei ſchlechter Arbeit hat er die Holzhauer

und Holzſetzer zur unverzuͤglichen Nachbeſſerung an⸗

zuhalten , bemerkte Fehler zu ruͤgen und Handlun —

gen , worauf Strafen haften , dem Bezirksfoͤrſter

anzuzeigen .

Fuͤhrung der Holzaufnahms - und Abgabs —

liſten .

17 .

Der Beifoͤrſter hat über das gefållt und ab :

gegeben werdende Holz Liften nah dem Formular

Nro . II unter der Anleitung des Bezirksfoͤrſters zu

fuͤhren. Dieſe Liſten ſind nach Aufnahme jedes

Schlags mit den Liſten des Bezirksfoͤrſters zu ver⸗
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gleichen , fo baf die Stücknummer , die Dimenſionen

bei den verſchiedenen Stamm - und Klotzholzſorti —

menten , ferner die Nummer und Stuͤckzahl bei den

gefertigten Looſen uͤbereinſtimmen .

Der forſtamtlichen Schlagreviſion und Controle ,

fo wie der Verſteigerung des zum Verkaufe beſtimm —

ten Holzes hat der Beifoͤrſter anzuwohnen .

Wenn ſofort der Bezirksfoͤrſter den Empfaͤn⸗

gern von Berechtigungs - oder erkauftem Holze die

Abgabsanweiſungen ( Looszettel ) ausfertigt , wird er

ſogleich auch dem Beifoͤrſter davon Nachricht geben ,
damit dieſer in ſeiner Liſte bei jeder Loosnummer

Name und Wohnort des Empfaͤngers eintragen kann .

Die Abfuhr des alſo angewieſenen Holzes aus

dem Walde darf jedoch nicht eher geſtattet werden ,
bis dem Beifoͤrſter oder Waldhuͤter des Diſtrikts
der Looszettel vorgewieſen wird , der — wenn die

Holzabgabe nicht unentgeldlich geſchieht — mit der

Quittung des Forſtkaſſiers oder mit der Bemerkung

deſſelben , daß Zahlungsfriſt bewilligt worden iſt ,

verſehen ſein muß .

Iſt hiernach die Abfuhr eines Looſes geſtattet ,

ſo hat der Beifoͤrſter den Tag — an welchem

dies geſchehen — in der letzten Colonne ſeiner Liſte

einzutragen , und iſt die Abfuhr des Looſes wirk —

lih erfolgt , fo Hat er die Loosnummer in der Liſte

zu unterſtreichen .

Hat die Abfuhr eines Looſes ſtatt gefunden ,

ohne daß dem Beifoͤrſter oder Waldhuͤter der gehöͤ⸗

rig beſcheinigte Looszettel vorgewieſen und hierauf
die Abfuhr geſtattet worden waͤre, ſo iſt zur Beſtra —
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fung des Holzempfaͤngers an die Bezirksforſtei An —

zeige zu machen .

Fuͤhrung des Verzeichniſſes der Waldneben —

nutzungen .

18 .
Werden im Dienſtbezirke des Beifoͤrſters Wald⸗

nebennutzungen an Berechtigte , Kaͤufer oder Paͤch—

ter uͤberlaſſen , ſo iſt er durch den Bezirksfoͤrſter

hievon zu benachrichtigen . Er hat deßhalb eine gc ?

naue Aufzeichnung zu fuͤhren, und wo die Neben ”

nutzung nur gegen baare Zahlung oder Buͤrgſchafts —

leiſtung fuͤr dieſe zugeſtanden wurde , die Abfuhr des

Ertrags nicht eher zu geſtatten , als bis ihm uͤber

Zahlung oder Buͤrgſchaftsleiſtung eine Quittung von

der Forſtkaſſe vorgewieſen wird . Erfolgt die Ab —

fuhr , ohne daß hiezu vorderſamſt Erlaubniß ertheilt

worden waͤre , ſo iſt dem Bezirksfoͤrſter Anzeige zu

machen .

Aufſicht uͤber Floͤßerei und ſonſtige Holz —

transporteinrichtungen .

19 .

Da wo Holzrieſen , Schwallungen , Waſſerſtu —

ben , Floͤßereien und ſonſtige Holztransporteinrichtun —

gen beſtehen , hat der Beifoͤrſter darauf zu ſehen ,

daß dieſelben nicht beſchaͤdigt werden , daß bei der

Langholzfloͤßerei alles einzuwerfende Stamm - oder

Klotzholz mit dem Zeichen des Eigenthuͤmers verſehen

iſt , daß die Floͤße hinſichtlich ihrer Laͤnge und Breite

und der Anzahl der Geſtoͤhre vorſchriftsmaͤſig ton :

2
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ſtruirt , uͤberhaupt die Beſtimmungen der Floßord —

nung eingehalten werden , kein Holz entwendet oder

verdorben und das Senkholz , ſo viel malih, aus⸗

gezogen wird .

Aufſicht bei Kulturen und ſonſtigen Wald —

arbeiten .

20 .

Bei den Kulturen und uͤbrigen Waldarbeiten

hat der Beifoͤrſter dem Bezirksfoͤrſter treue Hilfe

zu leiſten , alle in dieſer Beziehung ertheilte Auf —

traͤge puͤnktlich zu beſorgen , die Arbeiter anzuweiſen

und zu deren Inſtruirung noͤthigenfalls ſelbſt Hand

anzulegen . Er hat beſonders auf Arbeiten , welche

im Akkord gemacht werden , genaue Aufſicht zu

fuͤhren und dahin zu wirken , daß alle Bedingungen

puͤnktlich erfuͤllt werden . Er hat bei Taglohnsarbei —

ten ein Tagebuch und eine Tagloͤhnerliſte nach , bei —

liegenden Muſtern Nro . MI und IV zu führen ,

welch ' letztere nach dem Vollzug der Arbeit dem Be —

zirksfoͤrſter zuzuſtellen iſt .

ARANA úber die Domainen :

Jagden .

2 .

| Der Beifoͤrſter hat auf die waidmaͤnniſche

und den Pachtbedingungen entſprechende Benutzung

der Domainen - Jagden duth den Jagdpaͤchter zu wa -

chen und jeden unbefugten Jagdeingriff , ſo wie jeden

Mißbrauch von Seiten der Jagdberechtigten zur Anzei —

ge zu bringen . Gleiches liegt ihm ruͤckſichtlichder aͤrari—
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ſchen Fiſchwaſſer in den — ſeiner Aufſicht uͤbergebenen
— Domainenwaldungen ob . — Sollten ſich wuͤthende

Fuͤchſe oder Hunde oder andere ſchaͤdliche Thiere zei

gen , ſo hat er davon ſogleich dem Bezirksfoͤrſter

die Anzeige zu machen .

Er hat ſich alles Jagens bei ſchwerer Strafe

zu enthalten ; auch darf er ohne Erlaubniß des

Bezirksfoͤrſters keinen Jagden , die außer ſeinem

Dienſtbezirke ſtatt finden , als Gaſtſchuͤtz beiwohnen .

Ausfertigung der DienftfHreiben und Aufbe —

wahrung der Dienſtpapiere .
29 ;

Der Beifoͤrſter hat ſeine berichtlichen Anzeigen

an den Bezirksfoͤrſter , ſo wie die Erſuchſchreiben

und Anzeigen an die Buͤrgermeiſter kurz , klar und

beſcheiden abzufaſſen .

Die von ihm zu fuͤhrenden Holzaufnahms⸗

und Abgabsliſten , die Aufzeichnung uͤber Waldneben⸗

nutzungen , das Tagebuch uͤber Taglohnsarbeiten , die

Tagloͤhnerliſte , und die ſchriftlichen Weiſungen des

Bezirksfoͤrſters hat er gehoͤrig unter Verſchluß in

Ordnung zu halten . Die ihm mitgetheilt werdenden

Inſtructionen , Verordnungen und Verordnungsblaͤt —

ter hat er ſorgfaͤltig zu ſammeln und aufzubewah —

ren , auch Niemanden , dem es nicht von Amtswegen

zuſteht , die Einſicht der Dienſtpapiere zu geſtatten ,

Karlsruhe , den 30 , September 1834 .

Fiüzniz m ini ſttee i um
v Boͤckh .

vdt . Pfeilſticker ,
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i Beilage Nro . I . zu §. 12 .

Löſchordnung bei Wal d⸗

braͤnden .

Auf den Antrag der Forſtpolizei - Direction
wird hiermit zum Vollzuge des §. 68 des Forſtge⸗

ſetzes , das Verfahren bei Waldbraͤnden betreffend ,

Folgendes verordnet :

SaN
Wenn ein Waldbrand entſteht , und Diejenigen ,

die ſich in der Naͤhe befinden , denſelben nicht ſo —

gleich im Entſtehen zu unterdruͤcken in der Lage ſind , ſo

ift ſo ſchnell als moͤglich dem Buͤrgermeiſter des naͤchſt —

gelegenen Orts davon die Anzeige zu machen , und

unter Wegs ſchon uͤberhaupt zur Hilfe aufzufordern .

Um ſogenannten blinden Feuerlaͤrm zu verhuͤ —

ten , ift jedesmal , wenn in oder naͤchſt den Wal⸗

dungen eine Arbeit vorgenommen wird , die einen

bedeutenden Rauch erzeugt , hievon vorher den Buͤr —

germeiſtern der naͤchſten Orte die Anzeige zu machen .
Vao

Sogleich wie der Buͤrgermeiſter oder deſſen

Stellvertreter die Anzeige von einem Waldbrande er⸗

haͤlt, hat er durch die Sturmglocke die zur Lo —ͤ

ſchung auswaͤrtiger Braͤnde beſtimmte Mannſchaft zu —

ſammenrufen zu laſſen , und ferner zu veranſtalten ,

daß die Buͤrgermeiſter aller in einem Umkreiſe von

zwei Stunden um den Wald liegenden Ortſchaften

durch reitende Boten ſchleunige Kunde davon erhal :

ten , welche dann ebenfalls die beſtimmte Loͤſchmann —

ſchaft durch die Sturmglocke zuſammenrufen laſſen .

Dem ihm zunaäͤchſt wohnenden Forſtbeamten

und dem Foͤrſter des Bezirks , worin der Wald liegt ,

und ebenſo dem Bezirksamte hat der Buͤrgermeiſter

gleichfalls durch reitende Boten Nachricht von dem

Brande zu geben .
Aee

Aus allen Orten , welche zur Hilfe gerufen

werden , begibt fich ſo ſchnell als moͤglich ein Mit —

glied des Gemeinderaths mit einer moͤglichſt zabl —

reihen Loͤſchmannſchaft auf die Brandſtelle , Die
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Loͤſchmannſchaft muf niht nur fåmmtlih mit Wer -
ten und Beilen verſehen ſein , ſondern es muß auch
noch jeder eine Haue oder Schaufel , Spaten oder

Rechen mit ſich fuͤhren. Damit fein Aufenthalt

entſtehe und von jeder Art von Werkzeugen eine

verhaͤltnißmaͤſige Anzahl vorhanden ſei , ſoll jedem
Mitgliede der Loͤſchmannſchaft ſchon zum Voraus be —

ſtimmt werden , was es bei etwaigem Waldbrande
mit ſich zu bringen hat .

Alle Forſtbeamten , welche Nachricht von dem
Brande erhalten , haben ſich eiligſt in den bezeich —
neten Wald zu begeben , gleichviel ob derſelbe in

ihrem Dienſtbezirke liegt oder nicht , die Waldhuͤter
hingegen haben auf ihren Poſten zu bleiben , und

ihre Wachſamkeit zu verdoppeln .
Auch der Bezirksbeamte oder ſein Stellvertre —

ter hat ſich ſogleich an Drt und Stelle zu begeben .
4

Derjenige Ortsvorgeſetzte , welcher zuerſt mit

ſeiner Loͤſchungsmannſchaft auf dem Platze eintrifft ,
uͤbernimmt die Leitung der Loͤſchanſtalten , tritt ſie
jedoch an den zuerſt eintreffenden Forſtbeamten ab ,
der dieſelbe wieder an den Foͤrſter des Bezirks , worin
der Wald liegt , zu uͤbergeben hat , ſo wie dieſer an
ſeinen vorgeſetzten Forſtmeiſter .

Dem die Loͤſchanſtalten Leitenden ſind alle An⸗

weſenden unweigerlich zu gehorchen ſchuldig , Bil —
det er einzelne Abtheilungen mit beſondern Fuͤhrern
ſo iſt auch dieſen puͤnktliche Folge zu leiſten .

Jeder mit Loͤſchmannſchaft ankommende Orts⸗

vorgeſetzte hat ſich ſogleich bei dem , der die Loͤſch—
anſtalten leitet , zu melden und Weiſung einzuholen .

Die Polizeibeamten , welche bei dem Brande
anweſend find , haben dabei die Ordnung zu hand —
haben , und zugleich fuͤr den ſchleunigen Vollzug
der techniſchen Anordnungen der Forſtbeamten durch
ale ihnen zu Gebot ſtehenden Mittel mitzuwirken .

Droht groͤßere Gefahr , und wird die Loͤſchung
des Brandes durch die Umſtaͤnde ſehr erſchwert , ſo
muͤſſen auch die entfernter liegenden Ortſchaflen zur
Hilfe aufgeboten werden .
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In Faͤllen , wo ſich die Loͤſchung des Bran —

des in die Laͤnge zieht , muß dafuͤr geſorgt werden ,

daß die Gemeinde entweder durch andere abgeloͤst ,
oder daß Nahrungsmittel fuͤr die Loͤſchenden zur

Stelle geſchafft werden ,

SR S s
Sollte Feuer in den angrenzenden Waldungen

des Auslandes ausbrechen , ſo ſind die dieſſeitigen

Forſtbeamten und Gemeinden verpflichtet , mit dem⸗

felben Eifer Hilfe zu leiſten , als waͤre der Brand

in den Waldungen des Inlandes ausgebrochen .
6

Wenn blos die trockene Bodenbedeckung , alg :

Raub , Nadeln , Moos , Heide u. ſ. . , brennt ,

und das Feuer auf der Oberflaͤche des Bodens fort —

laͤuft , ſo kann deſſen Loͤſchung , ſo lange daſſelbe

noch klein iſt , durch Ausſchlagen mit belaubten

Zweigen , Beſen u. dgl . und Ueberſchuͤtten mit Erde

bewirkt werden . Hat fih das Feuer aber ſchon wei —

ter ausgebreitet , ſo muß man , waͤhrend man einen

Theil der Loͤſchmannſchaft am Saum des Feuers

aufſtellt , um daſſelbe mit Zweigen auszuſchlagen und

mit Erde zu daͤmpfen , die uͤbrige Mannſchaft dazu

verwenden , einen Streifen des Bodens in einer

Breite von 5 bis 8 Fuß ſo von allen brennbaren

Stoffen zu reinigen , daß uͤberall die friſche wunde

Erde zum Vorſchein kommt . Hiebei iſt zu beachten ,

daß man mit Anlegung dieſes Streifens in einer

ſolchen Entfernung von dem Feuer beginne , daß die

Arbeit fertig werden fann , ehe Rauch und Hitze

die Arbeiter vertreibt , fo wie daf man , mo e8 ge -

ſchehen kann , Wege , Bloͤſen , Graͤben u. dgl . hiebei

zu benutzen ſucht . Der Streifen muß in derjenigen

Richtung angelegt werden , mobin das Feuer feiz

nen Rauf nimmt , wobei vorzugsweiſe Schlaͤge , auf

denen viel trockenes Holz ſich befindet , und Dickun⸗ —

gen zu ſchuͤtzen ſind , da dort dem Feuer am ſchwer⸗

ſten Einhalt zu thun iſt , indem die zeitraubende
Wegſchaffung des Holzes bei Anlegung eines Strei —

fens der der Bodenbedeckung vorangehen muß .

Iſt ein ſolches Lauffeuer ſchon ſehr ausgebrei —
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tet , oder ſind zu deſſen Loͤſchung verhaͤltnißmaͤſig
wenig Menſchen vorhanden , ſo kann auch folgendes
einfache Loͤſchmittel in Anwendung gebracht wer —
den : Die ganze mit belaubten Zweigen u. dgl . ver⸗
ſehene Loͤſchmannſchaft wird einige Hundert Schritle
vom Feuer entfernt und nach der Seite , wohin ſich
daſſelbe zieht , in einer Linie aufgeſtellt . Vor der
ſo aufgeſtellten Mannſchaft gegen den Brand hin
werden viele kleine Feuer angezuͤndet, hinſichtlich
deren durch Ausſchlagen mit den Zweigen bemerkt
wird , daß ſie durchaus nur vorwaͤrts gegen den
Brand zu , nicht aber ruͤckwaͤrts brennen , was um
ſo leichter geht , als nach einem großen Feuer hin
immer ein Zug iſt . Sowie nun dieſe Feuer zuſam —⸗
menbrennen , entſteht ein Raum „ der aller brenn —
baren Stoffe beraubt iſt , wodurch das Hauptfeuer ,weil es keine Nahrung mehr findet , zum Erloͤſchen
gebracht wird . i

Mit Zweigen verſehene Wachen muͤſſen aller⸗
waͤrts ausgeſtellt werden , um die Feuerfunken zubeobachten und auszuloſchen , welche von dem Winde
umher getrieben werden .

§ . 8475
Wo das Feuer an den Baͤumen ſelbſt hinan —

klimmt , dieſelben bis an die Wipfel ergreift , und
durch die Kronen ſich fortpflanzt , da iſt eine meh⸗rere Ruthen breite Schneiſſe (Richtſtaͤtte ) , in der
Richtung , in der ſich das Feuer hinzieht , und in ei —
ner ſolchen Entfernung , daß die Arbeit fertig wer —
den kann , durchzuhauen , und dabei zu beachten ,
daß die Staͤmme gegen das Feuer zu gefaͤllt , und
wo moͤglich durch Ausaͤſtung das leicht Feuer fan⸗
gende Reiß weggeſchafft werde . Da haͤufig mit einem
ſolchen Gipfelfeuer auch das im vorigen Paragra⸗phen beſchriebene Lauffeuer verbunden iſt , ſo muͤffendie dort angegebenen Mittel gegen dieſes zugleich in
Anwendung kommen , wobei die Umſtaͤnde an die
Hand geben , wie die Loͤſchmittel am zweckmaͤſigſten
vereinigt werden

Brei einem Gipfelfeuer iſt das Flugfeuer ganzbeſonders zu fuͤrchten , die Sicherheitsmaastegeln
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gegen dieſes , mittelſt auszuſtellender Wachen , treten

daher in einem erhoͤhten Grade ein .

8

Brennt Torfboden , ſo reicht es nicht hin ,

die Mittel zu Loͤſchung des Lauffeuers anzuwenden ,

ſondern man muß zugleich ein ſolches Erdfeuer durch

Ziehung von Graͤben , welche bis auf den Waſſer⸗

ſpiegel oder reinen Boden gehen , zu daͤmpfen ſuchen .

Brennt ein einzelner hohler Baum , ſo muß

man denſelben faͤllen und durch Verſtopfung der

Oeffnungen ſowohl als durch Bedeckung mit Erde

das Feuer loͤſchen ; zuweilen kann man es auch ſchon

an dem ſtehenden Baume , durch Verſtopfung der

Oeffnungen mit Raſen , erſticken .

Brennt eine Beuge aufgemachten Holzes , ſo

muß dieſelbe durch Auseinanderwerfen und Bedek —

kung mit Erde geloͤſcht werden .

Wo ſich Waſſer vorfindet , kann es mit Vor⸗

theil gum Loͤſchen benutzt werden , und es iſt gut ,

wenn auf dieſen Fall die Loͤſchmannſchaft auch mit

Feuer⸗Eimern verſehen iſt.
oco ;

Nach Loͤſchung eines Waldbrandes muß die

Brandſtelle noch einige Tage und Naͤchte durch zu⸗

verlaͤßige Leute bewacht werden , welche die noͤthigen

Loͤſchwerkzeuge bei ſich haben .

Spuren von Feuer , die ſich noch hie und da

zeigen , werden durch O
mit Erde erſtickt .

RE 10 ;

Wer den Vorſchriften dieſer Loͤſchordnung zuwi⸗

derhandelt und insbeſondere , wer Demjenigen , der

die Loͤſchanſtalten leitet ; feine olge leiſtet , iſt durch

den Foͤrſter dem Bezirksamte zur geeigneten Beſtra⸗

fung anzuzeigen ,
Karlstuhe , den 30 . Auguſt 1834 .

Miniſterium des Innern .

Winter .
vdt . v. Adelsheim .
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Hutbe tt - - A N,

Aufnahms - und Abgabsliſte uͤber das in dem Schlag N . gehauene

Nutzholz fuͤr 1835 .Bau⸗ und

in Stuͤck
Abtheilung

Aufnahme ROTE bona Oe

zh oaae eS } E = des Empfängers H
= 5 E Z E S g g Abfuhr ertheil —

Wohnort . Name . ten Eclaubniß .

Gtämme , Suf . | Zoll

o]

Bauholz .

M bee Te TAAN kaaa Muͤhlburg . Franz Lang . 6. Merz .

2 139i t9

S. Merg.
3 1145116

4 T i 3041 18
2 p16 Durlach . Georg Schneider . 8. Merz .

5 14 60 32

6 145 [ 23

7 14 40 121

81 1 32 T2 L Rintheim . Konrad Grohe . 9. Febr.

9 11 801/311 4111 dito. Derfelbe , 4. April .
25111

10 1 42701 - 30

1 4
Karlsruhe . Zimmermeiſter Lang .



Aufnahme in Stuͤck .
Abtheilung

Klafſe .

in Looſe.

aadel sg . E Z Empfängers

Sira NAS g £ a £ g Abfuhr ertheil —

E
A i z F & 9 Wo h nort . ten Erlaubniß .

Suf . | Zo . Í

1116 | 42

1} 16 | 38 3 Saͤgmäͤller Lang .

1416 [ 39

2132139 2

14 16 [ 40

16 | 44 3 Kal Shwind .

1 | 16 | 40

8

I . Klaſſe .
75

III . Klaſſe . 100
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Aufnahme nah Klafter , Aora go A bug a be

Ai : [Stock⸗
Scheitholz . Prügelholz . Dol. |

; 7

z =š
des Empfängers Tag der zur

32 aA E siiis Abfuhrertheil —
zŠ EŠ E Š] £ Soes tenErlaubni
aiza 2z ] 3 — — Ro } S j

en Erlaubniß .

aeea al a
Z Wohnort Name

4. Maͤrz.

wo

—

—

—

7 ADT Rintheim . Kaſpar Klotz . 6. Merz .

7. Merz .ο nfa

q
im

Hagsfeld . Ernſt Kuͤhn. 27 . Febr .

|

4 1

i i
23 Durlach . Ziegler Gros . 9. April .

l



Aufnahms und Abgabsliſte

úber dag im

Diſtrikt J . N. gefertigte oder abgeſchaͤtzte Reiſig und Abfallholz .

Aufnahme nach Haufen . a rk AH oaa De

; A
l

5| g S 5 z Des Cmprangerg Tagder zur

E| $ = € T !
E z Z E X -

Abfuhr ertheil —

Š
a a č V Wohnort . Name tenErlaubniß

Wellen .

11 50 1 50 Durlach . Ernſt Haller . 13 Febr .

100 2 | 100 Muͤhlburg . Die Gemeinde . 20 . Febr .

3 50
3125 Karlsruhe . Friedrich Wunſch . 2 Merz .

4 75

150 125 275

Nach der Abſchaͤtzung
unaufgemacht .

5 500 4 Muͤhlburg. Die . Gemeinde . 29 . Merz .

Abfaälle .

6 150 5 Karlsruhe. Konrad Kaug . 28 . Febr .
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Nro . III . zu §. 20 .

Forſtbezirk Grünberg .

D a g e biw

des Beifoͤrſters N. zu N . N.

uͤber die unter ſeiner Aufſicht während des Wirthſchaftsjahrs 1885 im Taglohn aus —

gefuͤhrten Kulturarbeiten in den Domaͤnenwaldungen .

Zahl der Tag⸗ Be ; erwendung vo
a [ Nummer und Ichner .

A Name ` Saamen Pflanzen

a | Benennung [ Art der Kul⸗ awu .
S =
3 des Bo i 3 7 3

2 des tur . 3024/20 E a SN ENE SULE
= Aufſehers ,

A | Kulturorts . fr leei IJR ] aj af a aR

| | Pfund . Stück .

Aprill Nro . 3.

Waldhuͤter
6 [ Schmalbacken [ Bodenvorbereitung Figaro 4 | 12 | 6 | 22

7 dito dito dito 8 105 123 75

8 dito, Saat u . Bedeckung dito 413 7

Nro . 4. Waldhuͤter
9 Schmalbacken Pflanzung . Blank . [8 | 20 28

10 dito dito dito 10 120 | - 130 e 900

Nro . 5.

11 JHirſchkopf . ꝛc ꝛc. ꝛ6% %
E a ARAR

7 74 1406/38 | 218] - | 230 | 410 1200006000/2000

Geſchloſſen den 1. Mai 1835 .

Der Beifoͤrſter Die Waldhuͤter

N. N.

N.



Forſtbezirk Gruͤnberg .

Nro . IV . zu F. 20 .

RU tofe

des Beifoͤrſters N . zu N . N .

über die bei den Arbeiten der Saat und Pflanzung waͤhrend der Monate 183

verwendeten Tagloͤhner in den Domaͤnenwaldungen .

Wohnort Arbeitstage
und

Name Zuſammen . ] Lohnklaſſe .

tet
im Monat Mårz . im Monat April .

Arbeiter . [ III5 [ TIII2I13/15U16200◻XAQ 61o

Eutingen .

Brobbec, Jakob ] .— al al alela ala ile- aial : A u i

Dittler , Johann t1 tjt 1 5 II .

Kart , Georg .



Inſtruktion

für die

Wa rMat er

tn

Domainenwaldungen —

J. Allgemeine Vorſchriften .

§. 1.

Ye Waldhuͤter in einem Domanialwalde wird

entweder einem Beifoͤrſter oder aber dem Bezirks⸗

foͤrſter unmittelbar untergeordnet .

An den ihm hiernach bezeichneten Vorgeſetzten

hat er ſeine Anfragen und Anzeigen im Dienſte

zu richten , von ihm Weiſungen und Auftraͤge zu

empfangen .

N R:

Die Inſtruktion , welche die Forſtpolizeidirektion
unterm 20 . Auguſt d. J . fuͤr die Waldhuͤter uͤber⸗

haupt ertheilt hat , ſoll er in ſeinen Dienſtverrich -

tungen genau befolgen .

Neie

Seinen Wohnſitz darf er ohne vorgaͤngige Ge —
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nehmigung der Direktion der Forſtdomaͤnen und

Bergwerke nicht veraͤndrrn .

Iſt ihm eine Dienſtwohnung eingeraͤumt , fo

ſoll er fuͤr deren gute Unterhaltung Sorge tragen ,

die dem Miethsmann obliegenden Herſtellungen ſelbſt

beſtreiten und durch Anzeige an feinen Vorgeſeb⸗
ten bewirken , daß das ſonſt Noͤthige auf Koſten der

Forſtkaſſe hergeſtellt wirds

§. 4.

Zum Einzug von Forſtgefaͤllen darf er ſich nicht

gebrauchen laſſen .

3.

Hat das Wild in ſeinem Hutdiſtrikt Schaden

veruͤbt , oder wird es von dem — der die Jagd

daſelbſt oder in der Nachbarſchaft benuͤtzt — uͤber—

maͤſig gehegt , ſo ſoll der Waldhuͤter ſeinem Vor —

geſetzten hieruͤber Anzeige machen .

§. 6.

Hat er Gelegenheit , waͤhrend ſeines Dienſtge —

ſchaͤfts irgend welche Wahrnehmungen zu machen ,

die fuͤr die Forſtwirthſchaft von Werth ſein koͤnnen,

ſo ſoll er ſie gleichfalls zur Anzeige bringen .

KS Z,

Findet fein Vorgeſetzter angemeſſen , ihm bei

Waldarbeiten in ſeinem Diſtrikte die Aufſicht zu

uͤbertragen , fo fok er dieſen Auftrag aufs puͤnktlichſte

vollziehen .

bal

—

—

—

—

p

j
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II . Beſondere Vorſchriften fuͤr die unmittelbar

unter dem Bezirksfoͤrſter ſtehenden

Waldhuͤter .

§. 8.

Iſt in dem Diſtrikt des Waldhuͤters Holz ge —

faͤlt worden , ſo ſoll er hieruͤber die Aufnahms —

und Abgabsliſte fuͤhren, wie dies in der Inſtruktion

fuͤr die Beifoͤrſter §. 17 . vorgeſchrieben iſt und

ihm vom Bezirksfoͤrſter unter Zuſtellung der erfor —

derlichen Impreſſen naͤher angegeben werden wird .

Er fol Eein Holz abfuͤhren laffen , bevor ihm

der gehoͤrig beurkundete Looszettel vorgewieſen wer —

den kann . Er ſoll endlich — wenn eine Holzab —

fuhr ohne Einhaltung dieſer Vorſchrift bewirkt

werden wuͤrde — ſogleich die Anzeige machen .

ç~ o:

Ebenſo ſoll er , menn Forftnebennugungen vor -

kommen , hieruͤber nach Anleitung des Bezirks —

foͤrſters ein Verzeichniß fuͤhren.

Kann der Ertrag ſolcher Nutzungen nicht eher

aus dem Walde abgefuͤhrt werden , bis baare

Zahlung geleiſtet oder Buͤrgſchaft hiefuͤr geſtellt iſt ,

ſo ſoll er jede Abfuhr — bevor dieſe Bedingung

erfuͤllt iſt — verhindern , und wenn ſie dennoch er —

folgt waͤre, Anzeige machen .

s 10,

Endlich ſoll er — wenn Waldarbeiten im Tag⸗

lohn verrichtet werden — hieruͤber die erforderli —
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hen Liſten fuͤhren , wie ſie im H. 20 . der Inſtruk⸗
tion fuͤr die Beifoͤrſter vorgeſchrieben ſind und ihm
vom Bezirksfoͤrſter unter Zuſtellung der Impreſſen
angegeben werden .

Karlsruhe den 30 . September 1834 .

Miniſterium der Finanzen .
von Boͤckh .

vdt , Pfeilſticker .
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